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1 	 T 242/85 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 12. September 1980 mit der Priorität vom 
19. Oktober 1979 angemeldete europische Patentanmeldung 
80 105 460.2 ist am 18. Mai 1983 das europäische Patent 
27 543 auf der Grundlage von 7 PatentansprUchen erteilt 
worden. Die beiden unabhängigen AnsprUche lauten: 

1: Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von em- oder 
rnehrschichtigen, verstrkten Bahnen aus wrmehärtbarem 
Kunststoff durch Einbringen einer Verstärkungsbahn in eine 
auf eine Trägerbahn mittels Rakel kontinuierlich aufgetra-
gene Harzmischung und anschlie3ender Aushärtung unter er-
hbhter Temperatur und unter Druck, dadurch gekennzeichnet, 
daB durch die Thägerbahn in ihrem Verlauf ein sturnpfer 
Winkel O( mit nach oben liegendem Scheitel gebildet wird, 
daB vor Erreichen des Scheitelpunktes die Harzmischung 
aufgetragen wird, daI3 die den gebildeten Harzfllm tragende 
Trägerbahn am Scheitelpunkt mit der ebenfalls in einem 
stumpfen Winkel 13 mit nach oben liegendem Scheitel ver-
laufenden, unter Vorspannung befindlichen Verstrkungsbahn 
aus Faserstoff oder saugfähigem Schauinstoff vereinigt wird, 
wobei der Winkel /4 gröl3er als OC , aber kleiner als 180° 
ist und den Scheitel sowie den in Laufrichtung weisenden 
Schenkel mit CK gemeinsam hat, und daB gegebenenfalls eine 
oder mehrere Trenn-, Dekor-und/oder harzundurchlässige, 
gegebenenfalls mit Kieber beschichtete Abdeckfolien vor 
oder nach Erreichen des Scheitelpunktes zugefUhrt werden. 

7. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens gemäl3 den 
AnsprUchen 1 bis 6, beinhaltend ein Uber zwei Antriebs-
rollen (1, 2) umlaufendes Transportband (3), ein auf den 
hinteren Teil des Transportbandes wirkenden, tiber zwei 
Rollen (14, 15) angetriebenes Pressband (17), eine Rakel-
vorrichtung (6) zur Auftragung eines Harzfilmes (8), Zu- 
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2 	T 242/85 

fUhrelemente für eine Verstärkungsbahn (13) sowie gegebe-

nenfalls ZufUhrelemente für weitere Bahnen, dadurch gekenn-

zeichnet, da13 das Thansportband (3) bzw. die als Trennfolie 
oder als Trägerband dienende Bahn (5) im in Produktions-

richtung laufenden, oberen Teil liber eine, in der vorderen 

Hlfte zwischen den beiden Antriebsrollen (1, 2) unterhalb 

des Transportbandes ( 3) angeordneten Umlenkrolle (7) ge- 
fUhrt wird, am Auflaufpunkt der Umlenkrolle (7) einen 

stumpfen Winkel O( mit nach oben liegendem Scheitel bildet, 
dessen in Produktionsrichtung gesehen, hinterer Schenkel 

vorzugsweise horizontal ist und mit einem wesentlichen Teil 

mit dem Pressband (17) in Kontakt steht, der vor der Urn-

lenkrolle (7) liegende Teil des Transportbandes mit einem 
ZufUhrelement für eine Dekorbahn (21) und mit der Rakel-
vorrichtung (6) zur Auftragung des Harzfilmes (8) versehen 

ist und oberhaib des Transportbandes (3) zwischen Rakel-

vorrichtung (6) und Umlenkrolle (7) eine untere Stange (12) 

in einem Niveau zwischen der Peripherie der Transportrolle 

(1) und dem Auflaufpunkt der Um].enkrolle (7), sowie in 

einem Abstand vom Transportband ( 3), der grZ53er ist, als 
die Dicke des Harzfilmes (8), angeordnet ist, so daB die 

durch eine Bremse (10) unter Vorspannung gehaltene, durch 

eine obere Stange (11) und die untere Stange (12) gefUhrte 

Verst.rkungsbahn (13) von oben so auf den Harzfilrn (8) auf-
tritt, daB diese Bahn zusanunen mit dem nach der Umlenkrolle 

(7) folgenden Teil des Transportbandes (3) einen mit CK 

scheiteigleichen Winkel B bildet, der gröl3er als , aber 

kleiner als 180° ist, und das Pressband (17) durch eine 

Niederhalterolle (16) auf das Transportband (3) gedrUckt 

wird, und gegebenenfalls Elemente zur ZufUhrung einer Ab-

deckbahn (18) einer Dekorfolie (23) sowie gegebenenfalls 

eine Auftragevorrichtung für Kiebstoff auf die Unterseite 

der Abdeckbahn (18) vorgesehen sind. 
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3 	T 242/85 

Gegen die Erteilung des Patents hat die jetzige Beschwerde-

fUhrerin mit den am 17. Februar 1984 eingegangenen Schrift-

satz Einspruch erhoben und unter Hinweis auf Art. 54 und 56 

EPU den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt. 

Sie hat 	offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht und 

zur StUtze dieses Vorbringens den Sandvik-Versuchsbericht, 

datiert mit 11. Juni 1979, ("Sandvik-Bericht") und die 

eidesstattliche Erk1rung des als Zeugen benannten Konrad 

Schermutzki ("Zeuge I") vorgelegt. 

Nach erfolgter Beweisaufnahme durch die Vernehinung des Zeu-

gen I am 16. Juli 1985 hat die Einspruchsabteilung durch 

die Entscheidung vom gleichen Tag den Einspruch zurUck-
gewiesen und das Streitpatent in unvernderter Form auf-

rechterhalten. 

In ihrer BegrUndung stelit die Einspruchsabteilung fest,' 

da!3 am 6. und 7. Juni 1979 im Testcenter der Sandvik 

Conveyor GmbH in Fellbach/Stuttgart ("Sandvik") an einer 

Versuchsdoppelbandpresse die kontinuierliche Herstellung 

von Kunststofflaminat vorgefUhrt worden sei. An dieser 

VorfUhrung htten nicht zur Geheimbaltung verpflichtete 

Personen, unter ihnen auch Vertreter einer kanadischen 

Firma teilgenommen. Dabei seien aber nicht alle im Ansprüch 

1 niedergelegten Merkmale für die 6ffentlichkeit zugng1ich 

gemacht worden. So sei der stumpfwinkelige Einlauf der Ver-

stärkerbahn in die Harzbahn für den sachverständigen Be-

obachter nicht erkennbar gewesen. Das Auftreten von einge-

färbtem Harz Uber der Verstärkungsbahn könne nicht als In-

diz für diese bestimmte Art der ZufUhrung gewertet werden. 

Der unter Vorspannung gehaltene Roving verschwinde auch bei 

horizontalem Einlauf in der Harzschicht. Der patentgemäl3e 

Vorschlag habe nicht nahege1egei' und sei deshaib erf in-

derisch. 

03359 



4 	 T 242/85 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin mit dem 
am 24. September 1985 eingereichten Schriftsatz unter 
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr Be-
schwerde eingelegt und diese fristgerecht begrndet; u.a. 
benennt sie einen weiteren Zeugen, der bei jenen Demon-
strationsversuchen bei Sandvik zugegen war ("Zeuge II"). 

Die Beschwerdegegnerin hat darauf mit ihrem Schreiben, das 
am 26. Mai 1986 eingegangen ist, geantwortet. 

Im weiteren Verlauf hat die Kammer schlie8].ich den Betei-
ligten in dem Bescheid vom 10. April 1987 mitgeteilt, daB 
der Zeuge II nicht geladen werde, weil er versptet benannt 

worden sei und sein Affidavit nach derzeitiger Einschätzung 
eine relevante Aussage, die fUr die Entscheidung von Be- 
deutung sein könnte, nicht enthalte (Art. 114(2) EPU). 
Im Hinblick auf die Angaben in Spalte 2, Zeile 15 des 
Streitpatents bestUnden gegenwärtig Bedenken gegen die 
erfinderische Tätigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1. 

Am 22. September 1987 hat die von den Parteien beantragte 
mUndliche Verhandlung stattgefunden. 

Die BeschwerdefUhrerin vertritt schriftlich wie mUndlich im 

wesentlichen die Auffassung, daB bei jener VorfUhrung saint-
liche im Anspruch 1 aufgefUhrten t4erkmale zur Anwendung 
gekommen und auch zu erkennen gewesen seien. Da der Roving 
hinter der Knickpunktrolle in dem eingefärbten Harz you-

kommen verschwunden cci, sei der Fachrnann von sich aus auf 

den, wenn auch kleinen Winkel aufmerksam geworden, unter 
dem dieser von unten in die Harzschicht eingelaufen sei. 
Unterstelle man, daB die Neuheit noch gegeben cci, so liege 

der einzige Unterschied zwischen dem durch Vorbenutzung der 

öffentlichkeit zugänglich gemachten Stand der Technik und 
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.der vermeintlichen Erfindung darin, daB die Glasfaserbahn 

unter einem von 1800 abweichenden Winkel sturnpf zugefUhrt 

werde. Zwar k6nne man den Roving auch aus der Horizontalen 

eingeben. Der sichere Weg, urn ein Abheben am Zulaufpunkt 

der Knickpunktrolle zu vermeiden und zu blasenfreien 

Laminaten zu konimen, sei aber der, die Rolle leicht 

anzuheben. 

Die Beschwerdegegnerin steht dagegen auf dem Standpunkt, 

daB der Streitgegenstand uneingeschränkt neu und auch 

erfinderisch sei. Sie tritt insbesondere der Behauptung 

entgegen, das eingefärbte Harz habe nur bei sturnpfwinke-

liger ZufUhrung der Verstrkungsbahn diese durchtrnken und 

in Erscheinung treten können; richtig sei vielméhr, daB 

auch bei horizontaler Eingabe des unter Vorspannung stehen-

den Rovings das eingefrbte Harz sichtbar werde. Zweck der 

VorfUhrung sei gewesen, die Herstellung eines einwandfreien 

Larninats mit Hilfe der angebotenen Vorrichtung zu de-

monstrieren, nicht aber eine doppeitsturnpfwinklige Zufuhr 

dér Bahnen; letzeres hätte einfacher - etwa durch Vorlage 

einer Zeichnung oder Skizze - erfolgen können, falls man urn 

die Vorteile der angegriffenen Einlaufanordnung bereits 

gewui3t hätte. Der Zeuge I bekunde, daB die betreffenden 

Winkel nicht gemessen worden und - wenn ilberhaupt - nur 

schwer erkennbar gewesen seien. In der dem Sandvik-Bericht 

beigefUgten, geheimen Skizze fehie bezeichnenderweise der 

Wert fUr den hier éntscheidenden Winkel. Es habe nicht 

nahegelegen, das Problem der lüftblasenfreien Durchtränkung 

von Rovings auf derart einfache Weise zu lösen. 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt die angefochtene Erit- 

scheidung aufzuheben und das Streitpatent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin stelit den Antrag, die Beschwerde 

zurUckzuweisen. 
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EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie Regel 

64 EPU und ist daher zulässtg. 

Das Streitpatent betrifft ein kontinuierliches Verfahren 

zur Herstellung von em- und mehrschichtigen, verstärkten 

Bahnen aus wrmehärtbarem Kunststoff sowie eine Vorrichtung 

zur Durchftlhrung dieses Verfahrens. 

Die Einspruchsabteilung hat die Neuheit und die erfinde-

rische Ttigkeit des Streitgegenstands anerkannt und das 

angegriffene Patent in unverndertem Umfang aufrechter-

halten. Den Vorstellungen der Beschwerdefilhrerin, die ihren 

Einspruch vor allem auf eine of fenkundige Vorbenutzung des 

Streitgegenstands gestlitzt hatte, ist sie nur zuin Teil 

gefolgt. 

3.1 Aufgrund des Sandvik-Berichts, des Ergebnisses der Beweis-

erhebung und des Vortrags der Parteien kann als gesichert 

gelten, daB am 6. und 7. Juni 1979, d.h. vor dem maBgeb-

lichen Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, bei Sandvik 

eine VorfUhrung auf der dort installierten Doppelbandpresse 

stattgefunden hat. Sie war für eine in Kanada ansässige 

Firma arrangiert worden, weiche sich mit der Herstellung 

von glasfaserverstärkten Laminaten für Skier und ähnhichen 

Produkten befaBte. Die VersuchsdurchfUhrung lag in den Han-

den des bei Sandvik als Ingenieur beschäftigten Zeugen I. 

An der VorfUhrung nahmen 12 Interessenten teil, darunter 

auch zwei Vertreter der schon erwähnten kanadischen Firma. 

Diese beiden Firmenvertreter unterlagen, wie auch die 

Ubrigen Beobachter, keiner vertraglicheri Verschwiegenheits- 

0 
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7 	 T 242/85 

pfiicht; der eine von ihnen war der neuerdings benannte 

Zeuge II. 
Somit gilt diese VorfUhrung als Vorbenutzung un Sinne von 

Art. 54 (2) EPU. 

3.2 Sinn und Zweck der VorfUhrung war es, zu zeigen, daB sich 
auf besagter tppelbandpresse glasfaserverstärkte Harz-
bahneri kontinuierlich zu Laminaten hei3verpresserx lassen, 
wobei Produkte von "guter" Qualitt entstehen, d.h. Produk-
te mit glatten Oberflächen und einem verhäitnismi3ig nied-
rigen Bläschen- und Mikroporengehalt. Diese Versuche waren 
so angelegt, daB beim Standardansatz ein mit flieI3fhigein 
("wasserähnlichem") Harz beschichteter Träger Uber em 
langsam umlaufendes Transportband gefUhrt und vor dem Em-
lauf in die Presse mit einem unidirektionellen Roving ver-
einigt wurde. Eine Rakelvorrichtung sorgte für die gleich-
rnäI3ige Dosierung und Verteilung des Harzes. Die Neigung des 
Transportbandes an dieser Stelle, im Anspruch mit dem 
Symbol gekennzeichnet, wird hauptsächlich vom FlieBver-
halten des Harzes und von der Umlaufgeschwindigkeit des 
Bandes bestimmt. Die so präparierte Trägerbahn trifft - 
leicht schräg von unten koinmend - am Auflaufpunkt der Um-
lenkrollemit der unter Vorspannung stehenden und ebenfalls 
in Produkt ions richtung laufenden Verstärkungsbahn zusaznrnen, 
wo sie mit dem Harz in Kontakt kommt. 

Die Vorgänge, an der hier in erster Linie interessierenden 
Einlaufstelle der Bahnen wie Uberhaupt der technische Auf-
bau der gesamten Anlage sind als gut Uberschaubar zu be- 
zeichnen; mit der Funktionsweise der einzelnen Vor-
richtungsteile war der Fachznann wohi vertraut. 

3.3 Ungeklärt geblieben, weil zwischen den Parteien weiterhin 
streitig, ist dagegen die Frage, ob die Verstärkungsbahn 
bereits bei der Vorführung - wie jetzt im Anspruch 1 des 

I 
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Streitpatents festgelegt - unter dem stumpfen Winkel B und 
unter Einhaltung der Wirike1beziehung.<'13( 180' an den für 
beide Bahnen gemeinsamen Auflaufpunkt herangefiihrt worden 
ist und ob der fachmnnische Beobachter dies whrend des 
Benutzungsvorgangs " noch" erkennen konnte oder ob ihzn diese 
Besonderheit wegen der geringfUgigen und nicht exakt 
gemessenen Winkelabweichung von der Horizontalen 
("schátzungsweise 1 bis 2") verborgen bleiben muBte. 

3.4 FaBt man zusaznmen, so hat die BeschwerdefUhrerin zur fiber-
zeugung der Kamrner dargetan, daB smt1iche der im Anspruch 
1 des Streitpatents niedergelegten - obligatorischen - 
Merkivale mit Ausnahme der im vorhergehenden Abschnitt er-
örterten stumpfwinkligen ZufUhrung der Verstärkungsbahn 
durch BenUtzung der öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden sind, so daB diese Vorbenutzung daher als nächst-
liegender Stand der Technik in Sinne von Art. 54 (2) EPU 
bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu 
berUcksichtigen ist. Den ist die Beschwerdegegnerin 
insoweit nicht entgegengetreten. 

4. 	Den Streitpatent liegt die technische Aufgabe zugrunde, das 
Verfahren zur kontinuierlichen Herste].lung von verstärkten 
Bahnen aus wrmehärtbarem Kunststoff dahingehend zu verbes-
sern, daB eine einwandfreie, faserschonende und luftblasen-

freie Durchtrnkung des Verstrkungsmateria1s mit dem Harz 
gewhr1eistet ist. 

Die Lsung dieser Aufgabe besteht nach den kennzeichenden 
Teil des Arisprucns 1 in wesentlichen darin, daB man 

a) 	eine harzbeschichtete, unter einem stumpfen Winkel 
mit nach oben liegendem Scheitel verlaufende Träger- 

bahn 
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9 	T 242/85 
1, 

mit einer unter Vorspannung gehaltenen, unter einem 

stumpfen Winkel 13 mit nach oben liegendem Scheitel 

verlaufenden Verstärkungsbahn vereinigt, wobei 

derWinkel 13 grbl3er als der Winkel cK , aber kleiner 
als 1800  ist, beide Winkel scheiteigleich sind und den 

horizontalen Schenkel in Laufrichtung gemeinsam haben; 

diese Merkmalsfolge hat die Vorinstanz kurz mit 

"doppeltstumpfwinkelig" bezeichnet. 

5. 	Was die Neuheit des Streitgegenstands anbelangt, so hat die 

Karnmer erhebliche Bedenken, ob diese noch als gegeben ange-

sehen werden kanri (Art. 54 EPU). Dern braucht jedoch un em-

zelnen nicht nachgegangen zu werden, da der Anspruch 1 je-

denfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und mit-

hin dem Erfordernis des Art. 56 EPU nicht genUgt. 

5.1 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat man 

von dem im Abschnitt 3.4 dargelegten Stand der Technik 

auszugehen, welcher zugleich dem Streitgegenstand am 

nächsten kommt, und zu untersuchen, ob die patentgemä2e 

L6sung, die allein darin besteht, daB nun auch die Ver-

strkungsbahn unter einem sturnpfen Winkel (i) an die 

Umlenkrolle herangefUhrt wird, angesichts der bestehenden 

Aufgabe nahegelegen hat. 

Befal3t man sich mit der Situation am Scheitelpunkt der Urn-

lenkrolle als der kritischen Stelle der Einlaufanordnung, 

so wird aisbald kiar, daB die horizontale Zuleitung der 

Verstärkungsbahn mit der Unsicherheit behaftet ist, daB 

zumindest einzelne Faserstränge abheben können und/oder 
nicht ausreichend mit Harz benetzt werden; miteinge-

schleuBte Luft kann auf diese Weise nicht im erforderlichen 

Umfang ausgetrieben werden. Die Folge sind Fehlstellen an 

der Oberfläche und im Innern des Laminats. AuBer Frage 

steht, daB die auftretenden Mnge1 nicht zu beheben sind, 
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10 	 T 242/85 

wenn man bei der gegebenen apparativen Anordnung gespannte 

Verstärkungsfäden "von oben her", also überstuznpfwinkelig, 
einlaufen läl3t. Damit aber konzentriert sich das Interesse 
auf den einzigen für Experimente noch "freien" Sektor 
zwischen der Ibrizontalen und der Harzbahn. 

Auf der Suche nach Abhilfe verblieb dem Verfahrenstechniker 
somit als praktikable Möglichkeit nur die, den Zulauf der 
Verstärkungsbahn zu 9ndern, d.h. diese Bahn in Abstimmung 
mit dem Transportband derart abzusenken, dai3 der Faser-
strang fortan am Umkehrpunkt unter sanftem Druck und damit 
ebenfalls unter einem stumpfen Winkel in die Harzschicht 
eindringen mull (doppeltstumpfwinklige Anordnung). 

Eine soiche Xnderung erschien erfolgversprechend. Sie 
erfordert gerätemällig keinen zusätzlichen Aufwand oder 
grBlleren Umbau; sie beansprucht das Fasermaterial nicht 
nennenswert starker; sie bewirkt aufgrund des ausgeUbten 
Druckes - was von vorneherein Ubersehbar war und auf-
gabengenfáll vor allem angestrebt wird - eine wirksame 
Durchtränkung des Verstärkungsmaterials und EntlUftung des 
Harzes; die Auswirkungen der Umstellung lassen sich am 
Laminat unschwer kontrollieren. Das letzten Endes erzielte 
Ergebnis, eine Qua1ittsverbesserung, entsprach den 
Erwartungen. 

Zur Optimierung des im Anspruch 1 bezeichneten Verfahrens 
bedurfte es in Anbetracht des durch Vorbenutzung zugänglich 
gewordenen Standes der Technik keiner das technische Knnen 
des Fachmanns libersteigenden erfinderischen Initiative und 
keiner weiteren Anregung aus dem einschlägigen Schrifttum. 

Auf die Beantwortung der sonst noch diskutierten Fragen 
(so die der Erkennbarkeit minimaler Winkelabweichungen ohne 
Bezugsebene, die der Indikatorwirkung von eingefärbtem Harz 
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beim Auftreten an der Bahnoberfläche oder die der Strke 

der Rovings beim Einlauf in das Harz, ferner aucrk die der 

Einvernahme des erst mit der Beschwerde benannten Zeugen II) 

komrnt es bei dieser Sachiage nicht mehr an. 

6. 	Mit dem Verfahrensanspruch 1 fallen auch die auf diesen 

rflckbezogenen UnteransprUche. 

Da Uber den eingangs gesteilten Antrag nur als Ganzes zu 
entscheiden ist, braucht nicht eigens untersucht zu werden, 

ob der Vorrichtungsanspruch gegebenenfalls patentfhig 

ist. 

Entscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Entscheidung der EinspruchsabteilUng wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschftsstellenbeamte 
	Der Vorsitzende 
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